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954 Qualität ist ein zentraler Topos des Krankenhausstrukturge-
setzes. Schlechte Qualität in der Krankenhausversorgung soll 
künftig mit Vergütungsabschlägen bestraft, Qualitätsindika-
toren in der Krankenhausplanung der Länder berücksichtigt 
werden. 
Ein wichtiger Ausdruck einer Qualitätskultur aber ist ein 
fairer Vergleich. Dies soll die Risikoadjustierung gewähr-
leisten: indem eine unterschiedliche Verteilung von Störgrö-
ßen in den Krankenhäusern ausgeglichen wird. Der Beitrag 
skizziert Einfl ussgrößen und Kriterien, die ein Verfahren zur 
Risikoadjustierung im Qualitätsvergleich von Kliniken 
berücksichtigen sollte.
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D ie Arbeitswelt unterliegt ständigen Veränderungen. Ak-
tuell verschwimmen mehr und mehr die Grenzen zwi-

schen Arbeit und Freizeit. Durch die digitale Revolution und 
die weltweite Vernetzung von Arbeitsorganisationen ist die 
Forderung nach ständiger Erreichbarkeit zur Norm geworden. 
Zunehmende Belastungen wie diese zeigen im unternehme-
rischen Alltag Wirkung, nicht zuletzt in Statistiken zu Fehl-
zeiten aufgrund von psychisch bedingten Erkrankungen.

Auf Grundlage der EU-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG ver-
pflichtet der Gesetzgeber seit dem Jahr 2014 alle Arbeitsorgani-
sationen qua Gesetz (§ 5 ArbSchG, Ziffer 6), eine Gefährdungs-
beurteilung ausdrücklich auch der psychischen Belastungen 
durchzuführen. Hintergrund des Gesetzes ist die Erkennung, 
Vorbeugung und Reduktion von psychischen Gesundheitsri-
siken am Arbeitsplatz. Im Sinne des ArbSchG geht es zum ei-
nen um die Beurteilung der Arbeit und der Abläufe und zum 
anderen um deren Gestaltung. Explizit geht es nicht um die 
Beurteilung der psychischen Verfassung oder der Gesundheit 
der Mitarbeiter. Unternehmen haben Konzepte zu entwickeln, 
um psychische Belastungen zu beurteilen, zu dokumentieren 
und entsprechende Maßnahmen zum Schutze der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu treffen. Die Einhaltung der Durch-
führung überprüft dabei die staatliche Arbeitsschutzverwal-
tung bzw. die Gewerbeaufsicht.

Durchführungsempfehlungen und Leitfäden der opera-
tiven Schritte einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Be-
las tungen sind im Internet verfügbar. Exemplarisch ist die ak-
tuelle, aus dem Jahr 2016 stammende Empfehlung der GDA-
Träger zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastungen in X Tabelle 1 dargestellt.1)

80 Mio. Fehltage durch psychische 
 Erkrankungen

Eine Arbeitswelt ohne psychische Anforderungen ist ebenso 
wenig denkbar wie Arbeit ohne jegliche körperliche Anstren-
gung. Nicht jede psychische Belastung führt zu einer psychi-
schen Erkrankung, jedoch steigt das Risiko mit steigender Be-

Wolfram Schön/Simon Hahnzog

Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen am Arbeitsplatz Klinik

Ungünstige Arbeitsbedingungen und übermäßige psychische Belastungen können Auslöser für Stress und psychische 
Erkrankungen sein. Deshalb verpflichtet der Gesetzgeber seit 2014 explizit alle Arbeitsorganisationen eine Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastung durchzuführen. In einer von den Autoren durchgeführten Projektstudie wur-
de erhoben, in welchem Umfang hessische Kliniken der Grund- und Regelversorgung das Thema Gefährdungsbeur-
teilung psychischer Belastungen bereits aufgegriffen haben und wie die Krankenhäuser dieses operativ umsetzen.

Tabelle 1: Umsetzungsschritte einer Gefährdungs-
beurteilung psychischer Belastungen (Beck 2016)

Schritt 1: Festlegung von Tätigkeiten und Bereichen

Schritt 2: Ermittlung der psychischen Belastungen

Schritt 3: Beurteilung der psychischen Belastungen der Arbeit

Schritt 4: Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen

Schritt 5: Wirksamkeitskontrolle

Schritt 6: Aktualisierung und Fortschreibung

Schritt 7: Dokumentation

lastung. Obwohl die Steigerungsraten bei den Fehlzeiten in 
den letzten Jahren moderat verliefen, nimmt der Anteil psy-
chisch bedingter Krankschreibungen überproportional zu. So 
betrug laut Gesundheitsreport 2016 der Techniker Krankenkas-
se2) die relative Veränderung der Fehlzeiten aufgrund von psy-
chischen und Verhaltensstörungen im Zeitraum 2000 bis 2015 
rund 190 Prozent. Etwa 15 Prozent aller betrieblichen Fehltage 
gehen inzwischen auf psychische Erkrankungen zurück. Die 
Angaben der Bundesregierung auf die kleine Anfrage 18/8442 
vom 30. Mai 2016 weisen einen signifikanten Anstieg psychi-
scher Erkrankungen aus und beziffern den volkswirtschaft-
lichen Schaden durch psychische Erkrankungen für das Jahr 
2014 mit 79,4 Mio. Arbeitsunfähigkeitstagen (AU-Tage) und 
einem Anteil von 14,6 Prozent in Bezug auf die AU-Tage aller 
Diagnosegruppen. 1999 betrug die Summe 25,7 Mio. AU-Tage 
mit einem Anteil von 5,4 Prozent. Psychische Erkrankungen 
sind nach Muskel- und Skelett-Erkrankungen der inzwischen 
zweithäufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit. 42 Prozent und 
damit fast jede zweite Frühverrentung erfolgt aktuell aufgrund 
psychischer Fehlbelastungen.

Wo liegen die Ursachen?

Psychische Belastung bei der Arbeit umfasst nach Beck1) eine 
Vielzahl unterschiedlicher psychisch bedeutsamer Einflüsse, 
die als Indikatoren herangezogen werden können. Beck nennt 
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die Arbeitsintensität, die soziale Unter-
stützung am Arbeitsplatz, die Dauer, 
die Lage und Verteilung der Arbeits-
zeit, den hohen Zeit- und Leistungs-
druck, ungünstig gestaltete Schichtar-
beit, häufi ge Störungen des Arbeitsab-
laufes und soziale Komponenten. Der 
letztgenannte Punkt umfasst die Eigen-
verantwortlichkeit und den Handlungs-
spielraum am Arbeitsplatz wie auch 
gestalterische Möglichkeiten innerhalb 
des Arbeitsprozesses und des Ar-
beitsumfeldes. Rollenstress und Rollen-
unklarheit sind ebenfalls zu beachten-
de Risikofaktoren.

Der „Stressreport 2012“ der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin3) (BAuA) ermittelte die 
Entwicklung psychischer Anforderun-
gen im Zeitraum zwischen 2005/06 
und 2011/12 (vergleiche X Abbil-
dung 1). Klarer Spitzenreiter dieser 
psychischen Anforderungen war mit 58 Prozent das Thema 
Multitasking, gefolgt von starkem Termin- und Leis tungsdruck 
(52 Prozent), ständig wiederkehrenden Arbeitsvorgängen 
(50 Prozent) und Störungen und Unterbrechungen bei der Ar-
beit (44 Prozent). Restrukturierungen wurden im gleichen Re-
port ebenfalls als Ursache und Quelle psychischer Belastungen 
identifi ziert.

Bedeutung für Unternehmen und 
 Krankenhäuser

Die Auswirkungen psychischer Belastung können eine Viel-
zahl von direkten Auswirkungen auf ein Unternehmen haben, 
so zum Beispiel die Störung des Arbeitsablaufes durch Fehl-
zeiten, Umorganisation, durch die Zunahme der Unzufrieden-
heit von Mitarbeitern, die Erhöhung persönlicher Arbeitsbelas-
tung einzelner Mitarbeiter durch Fehltage von Kolleginnen 
und Kollegen einer Abteilung. Des Weiteren könnten sich für 
Unternehmen erhebliche fi nanzielle Risiken aus einer Nicht-
bearbeitung dieses Themas ergeben, besonders aufgrund von 
Regressforderungen von Seiten der Rentenversicherungen 
oder der Berufsgenossenschaften4). Die Gesamtkosten für Ent-
geltfortzahlung, Therapie- oder Rehabilitationsmaßnahmen 
liegen bei psychischen Erkrankungen eines Mitarbeiters, ins-
besondere aufgrund der langen Arbeitsunfähigkeitszeiten und 
langwieriger Wiedereingliederung schnell im sechsstelligen 
Euro-Bereich4). Trotz der oben genannten Zahlen und der kla-
ren Gesetzeslage wird entsprechend einer Studie von Lenßen5) 
aus dem Jahr 2015 die Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen lediglich von etwa 16 Prozent der deutschen Be-
triebe umgesetzt.

Neben der Erfüllung arbeitsschutzrechtlicher Pfl ichten er-
öffnen sich für Unternehmen auch positive Aspekte. Abwesen-
de Mitarbeiter können nicht am Wertschöpfungsprozess teil-

nehmen und verursachen letztendlich eine Steigerung der Be-
lastung von Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen. 
Durch Maßnahmen zur Reduktion psychischer Belastungen 
kann eine Reduktion der Arbeitsunfähigkeitstage und eine Er-

Abbildung 1: Entwicklung psychischer Anforderungen in zeitlicher Entwicklung 
2005/06 und 2011/12 (aus: „Stressreport Deutschland 2012 – Die wichtigsten 
 Ergebnisse“3)
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höhung der Mitarbeiterzufriedenheit der Gesamtbelegschaft 
erreicht werden. Resultat ist eine stabile Wertschöpfungstätig-
keit und die Vermeidung von Störungen im operativen Ablauf.

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz Klinik

Der Arbeitsplatz Klinik ist geprägt durch besondere Arbeits-
herausforderungen im Spannungsfeld der Patientenbetreu-
ung, der zunehmenden betriebswirtschaftlichen Anforderun-
gen und der Interaktion unterschiedlicher Berufsgruppen, mit 
durchaus sehr unterschiedlichen Belastungsprofilen. In der 
Ärzteschaft können dies Zeitdruck und Schichtarbeit, lange 
Arbeitszeiten, hohe Arbeitsintensität, Stress durch unvorher-
gesehene Akut- und Notfälle, ständiger Schulungs- und Wei-
terbildungsdruck und der inzwischen hohe administrative Ver-
waltungsaufwand sein. Konfliktpotenziale gerade im Umgang 
mit der Pflege können ebenfalls als belastend wahrgenommen 
werden. Bei Pflegekräften stehen Abgrenzungskonflikte zur 
Ärzteschaft, Konfliktpotenziale innerhalb der eigenen Berufs-
gruppe, Rollenkonflikte und Rollenverständnis, mangelnde 
Anerkennung der persönlichen Tätigkeit in Klinik und Gesell-
schaft, ein hoher Zeitdruck und Schichtarbeit und der hohe 
Anteil fremdbestimmter Tätigkeiten (Anordnung durch Ärzte-
schaft) im Mittelpunkt der Belastungen. Häufige Störungen 
durch „offene Stationszimmer“ sind ebenfalls eine nicht zu 
unterschätzende Belastung.

Die Projektstudie

Die diesem Artikel zugrunde liegende Projektstudie wurde 
2016 als Statuserhebung angelegt und sollte die Frage beant-

worten, in welchem Umfang in hes-
sischen Kliniken der Grund- und Regel-
versorgung eine Gefährdungsbeurtei-
lung psychischer Belastungen durchge-
führt wird. Des Weiteren wurde eruiert, 
welche Analysetools genutzt werden, 
welcher Nutzen antizipiert wird und 
welche Maßnahmen ergriffen wurden, 
um psychische Belastungen zu redu-
zieren.

Von insgesamt 54 hessischen Kli-
niken der Grund- und Regelversorgung 
(< 500 Betten) wurden 30 nach dem Zu-
fallsprinzip kontaktiert. 16 Kliniken 
konnten anschließend in die Stichpro-
be aufgenommen werden, in der mit-
tels teilstrukturierter Telefoninterviews 
Verantwortliche aus den Bereichen Ar-
beitssicherheit, Personal bzw. Betriebs-
rat befragt wurden. Aufgrund des 
 Umfangs und der Regionalität der Be-
fragung lassen sich keine allgemein-
gültigen Schlüsse ableiten. Dennoch 
erlaubt die Statuserhebung einen Ein-
blick in den aktuellen Stand der Imple-

mentierung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belas-
tungen am Arbeitsplatz „Klinik“.

Implementierung der Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen

Jede zweite befragte Klinik führt eine Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung (GBpsych) durch (vergleiche X Abbil-
dung 2). Ein Drittel gab an, zwar keine GBpsych durchzufüh-
ren, sich allerdings in der Projektphase zu befinden. Drei Kli-
niken haben keine GBpsych implementiert.

Diese drei Kliniken beschrieben als Ursache neben Res-
sourcenmangel auch die Tatsache, dass „solche“ Projekte trotz 
des verpflichtenden Charakters anderen Herausforderungen 
„zum Opfer fallen“. Zitat: „Wir haben einfach andere Pro-
bleme.“

Motivation und Nutzenerwartung

Eine Klinik in der Projektphase und zwei Kliniken mit keiner-
lei GBpsych-Aktivitäten gaben an, „keinerlei Idee“ zu haben, 
was eine GBpsych bringen könnte oder solle. Eine Klinik, die 
eine GBpsych implementiert hat, äußerte sich wie folgt: „Der 
Nutzen besteht darin zu wissen, wo Belastungen sind. Es müs-
sen Maßnahmen abgeleitet werden, es werden im Nachhinein 
aber keine Größen wie Reduktion der AU-Tage oder der Steige-
rung der Mitarbeiterzufriedenheit gemessen. Wir möchten 
prinzipiell die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen erhalten.“

Insgesamt kristallisierten sich drei übergeordnete Nutzen- 
bzw. Motivationsbereiche heraus. Am häufigsten wurden mit 

Abbildung 2: Umsetzung einer GBpsych in den befragten hessischen Kliniken der 
Grund- und Regelversorgung (16 Teilnehmer)
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acht Nennungen mitarbeiterorientier-
ter Aspekte genannt. Rechtliche Über-
legungen wurden als Durchführungs-
motivation siebenmal genannt. Wirt-
schaftliche und effizienzbezogene As-
pekte wurden viermal genannt.

Beteiligte Berufsgruppen

Insgesamt dominiert mit zehn von 
zwölf Nennungen die Berufsgruppe 
„Pflege“ als Beteiligte einer GBpsych, 
gefolgt von der Ärzteschaft mit acht 
Nennungen (vergleiche X Abbil-
dung 3).

Zwei von vier Kliniken in der Pro-
jektphase betonten, die GBpsych über 
alle Berufsgruppen hinweg implemen-
tieren zu wollen. Dieses Ergebnis kann 
dahingehend interpretiert werden, dass 
Kliniken aufgrund von Informationen 
und Äußerungen aus einzelnen Berufs-
gruppen das Thema erstmals aufgrei-
fen und in den „anfragenden“ Berufs-
gruppen dann auch mit der GBpsych 
starten. Dass der Bereich Pflege als 
häufigste Zielgruppe genannt wird, er-
staunt nicht. Die Pflege ist zumeist be-
rufspolitisch gut aufgestellt, ist offensiv 
im Vertreten von berufsgruppenspezi-
fischen Interessen und hat zudem über 
die Pflegedienstleitung ein Sprachrohr 
in der Geschäftsleitung. Insgesamt 
sollte aber eine GpB über alle Berufs-
gruppen hinweg implementiert wer-
den.

Methoden der Bestandsaufnahme

Der Bestandsaufnahme kommt eine 
wesentliche Bedeutung innerhalb der 
Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belas tungen zu. Nur auf der Basis einer 
fundierten Ist-Stands-Erhebung sind 
wirkungsvolle Programme und Maß-
nahmen zu entwickeln.

Zwölf der dreizehn Kliniken mit 
 einer existierenden oder einer in der Projektphase befindlichen 
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen gaben an, 
Mitarbeiterbefragungen (Fragebögen) für die Erhebung einzu-
setzen bzw. einsetzen zu wollen (vergleiche X Abbildung 4). 
Fünf dieser Kliniken arbeiten ausschließlich mit dieser Metho-
de. Moderierte Workshops werden von insgesamt vier Kliniken 
durchgeführt, in drei Kliniken in Kombination mit vorgelager-
ten Mitarbeiterbefragungen. Workshops werden in Einzelfäl-
len und in Abhängigkeit der Abteilungssituation, aber auch 

durchaus als kritisch angesehen. Ein Befragter betonte: „Pro-
bleme gibt es dann, wenn in Abteilungen über psychische Be-
lastungen geredet wird. Ein Fragebogen ist da neutraler“. Bege-
hungen und Beobachtungen werden von jeweils drei Kliniken 
durchgeführt. Bei Begehungen ist zu berücksichtigen, dass die 
Erkennung von psychischen Belastungen durchaus schwierig 
ist. Interviews werden in den drei Kliniken, die eine Begehung 
durchführen, bei erkannten psychischen Belastungen immer 
nachgeschaltet.

Abbildung 4: Darstellung der genutzten oder geplanten Methoden zur Bestands-
aufnahme der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz. (Teilnahme: 13 Kliniken, 
Mehrfachnennungen möglich)

Abbildung 3: Berufsgruppenspezifische Verteilung der implementierten oder 
 geplanten GBpsych

X
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Maßnahmen innerhalb der  Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastungen

Sämtliche Kliniken, die sich zu dieser Frage äußerten, führen 
Führungskräftetrainings und -schulungen durch. Dies legt 
nahe, dass die Führungskräfte eine zentrale Rolle im Gesamt-
kontext einer GBpsych spielen. Die Informationen an die Mit-
arbeiter in derartigen Projekten und Befragungen werden über 
die Führungskraft eingespiegelt, deshalb ist eine Schulung 
durchaus sinnhaft. Allerdings kann die Nennung des Füh-
rungskräftetrainings auch so interpretiert werden, dass Füh-
rungskräfte gegebenenfalls als Auslöser psychischer Belas-
tungen verstanden werden.

Maßnahmen zum Arbeitszeitmanagement und Arbeits-
zeitmodelle werden von fünf Teilnehmern genannt und bele-

gen die Bedeutung des Themas Ar-
beitszeit als Ursache psychischer Belas-
tungen. Auch Beck1) (Beck 2016) be-
zeichnet die Arbeitszeit, insbesondere 
ungünstig gestaltete Schichtarbeit und 
Dauer, die Lage und Verteilung der Ar-
beitszeit, als „bedeutsame Einflüsse“ 
für das Auftreten psychischer Belas-
tungen. Das Thema „Springer- und 
Nachtdienste“ ist eine stete Herausfor-
derung im Bereich der psychischen Be-
lastung in Kliniken. X Abbildung 5 be-
nennt die Maßnahmen, die von den 
befragten Kliniken, die eine GBpsych 
implementiert haben, abgeleitet und 
implementiert wurden.

Änderungen in den Arbeitsprozes-
sen wurden in drei Fällen genannt. Die 
Arbeitsabläufe in der Klinik, gerade 
durch die hohe Zahl von Abteilungs- 
und Berufsgruppenschnittstellen, kön-
nen als psychisch belastend wahrge-
nommen werden. Des Weiteren wur-
den berufsgruppenübergreifende Mee-
tings genannt, die der Erörterung von 
Arbeitsabläufen, aber auch der Diskus-
sion von Konfliktpotenzialen zwischen 
den Berufsgruppen dienen.

Eine psychosoziale Betreuung wur-
de als etablierte Maßnahme dreimal 
genannt. Eine Möglichkeit, die Folgen 
von psychischen Belastungen zu min-
dern bzw. den persönlichen Umgang 
mit psychischen Belastungen positiv 
anzugehen. 

Wirksamkeitskontrolle eingeleiteter 
Maßnahmen

Wirksamkeitskontrollen werden in 
40 Prozent der befragten Kliniken 

durchgeführt. Weitere fünf Kliniken, die eine Gefährdungsbe-
urteilung psychischer Belastungen implementiert haben oder 
sich in der Projektphase befinden, planen, eine Wirksamkeits-
kontrolle durchzuführen. Das ArbSchG beschreibt die Wirk-
samkeitsmessung als eine „Grundpflicht“ des Arbeitgebers (§ 3 
Absatz 1 ArbSchG). Dafür bedarf es eine Analyse durchzufüh-
ren, ob sich die psychische Belastungssituation nach Umset-
zung der Maßnahmen in der gewünschten Weise verändert hat 
oder nicht.

Verantwortlichkeiten und Ressourcen

In 13 von 16 befragten Kliniken sind Mitarbeiter aus dem Be-
reich Arbeitssicherheit operativ für die Umsetzung der Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastungen zuständig. In den 

Abbildung 5: Darstellung der Maßnahmen, die entsprechend der Bestandsaufnah-
me der GBpsych abgeleitet und implementiert wurden. (Teilnahme: 7 Kliniken; alle 
mit einer implementierten Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. 
Mehrfachnennungen waren möglich)
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zienzbezogene Aspekte, mitarbeiterorientierten Aspekte und 
rechtliche Überlegungen.

Die Entscheidung, in welchen Mitarbeitergruppen eine 
GBpsych implementiert wird, scheint nicht immer struktu-
riert, sondern entstehenden Bedarfssituationen geschuldet zu 
sein. Insgesamt dominiert die Berufsgruppe „Pfl ege“ als Betei-
ligte einer GBpsych, gefolgt von der Ärzteschaft. Insgesamt 
sollte eine GBpsych aber über alle Berufsgruppen hinweg im-
plementiert werden – schon aus Gründen der Gleichbehand-
lung. Zudem macht das Arbeitsschutzgesetz keine Unter-
schiede zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen in der 
Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belas-
tungen. Hier haben auch Kliniken mit einer implementierten 
GBpsych noch Nachholbedarf.

Alle Kliniken, die eine Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastungen implementiert haben, führen auch Maß-
nahmen durch, um diese Belastungen zu reduzieren. Vier Kli-

befragten Kliniken gab es neben den 
operativ Verantwortlichen auch „QM-
Leistungsteams“ oder „Arbeitsaus-
schüsse“. Diese hatten koordinative 
Aufgaben inne und setzten sich zu-
meist aus Vertretern der Geschäftslei-
tung, der Arbeitssicherheit, dem Be-
triebsrat und nicht selten auch dem 
betriebsärztlichen Dienst zusammen. 
X Abbildung 6 zeigt die Verteilung der 
als GBpsych-projektverantwortlich de-
klarierten Funktionen in der Klinik. 
Mehrfachnennungen waren möglich.

Nach den Ressourcen befragt, ga-
ben insgesamt fünf von 12 Kliniken an, 
nur interne Ressourcen zu nutzen. Vier 
Kliniken setzen auf eine Kombination 
aus internen und externen Ressourcen. 
Die übrigen drei Kliniken setzen in der 
Durchführung ausschließlich auf den 
Einsatz von externen Ressourcen.

Nach den Ressourcen befragt, ga-
ben insgesamt fünf von 12 Kliniken an, 
nur interne Ressourcen zu nutzen. Vier Kliniken setzen auf 
eine Kombination aus internen und externen Ressourcen. Die 
 übrigen drei Kliniken setzen in der Durchführung ausschließ-
lich auf den Einsatz von externen Ressourcen.

Diskussion und Handlungsempfehlungen

Der gesetzlichen Forderung nach einer Gefährdungsbeurtei-
lung psychischer Belastung sind sich die befragten Kliniken 
bewusst, dennoch führen nur acht der 16 befragten Kliniken 
eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen aktuell 
bereits durch. Fünf Kliniken gaben an, zwar keine GBpsych 
durchzuführen, sich allerdings in der Projektphase zu befi n-
den. Drei Kliniken haben keine GBpsych implementiert.

Die Motivation, eine GBpsych durchzuführen, ist breit ge-
fächert. Insgesamt kristallisierten sich drei übergeordnete Nut-
zen- bzw. Motivationsbereiche heraus: wirtschaftliche und effi -

Abbildung 6: Tabellarische Darstellung der Verteilung der für GBpsych-Projekte 
verantwortlichen Funktionen in der Klinik
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niken führen eine Wirksamkeitskontrolle der eingeleiteten 
Maßnahmen durch. Insgesamt stellt der Komplex „Ableitung 
von geeigneten Maßnahmen und deren Wirksamkeitsmes-
sung“ durchaus eine Herausforderung für die Kliniken dar. 
Hier könnten BAuA oder GDA weitere Unterstützung leisten 
oder externe Berater zum Einsatz kommen. In den Leitfäden 
Beck1) und Bechmann6) sollte dieses Thema nicht nur beschrie-
ben, sondern mit Beispielen und Methoden der Erarbeitung 
praktisch veranschaulicht werden.

Insgesamt kann den an der Befragung teilnehmenden Kli-
niken konstatiert werden, dass strukturiert an das Thema 
„psychische Belastung“ herangegangen wird. Die Bestands-
aufnahme ist Basis für die Erkennung psychischer Belas-
tungen und Fundament für alle darauf aufbauenden Maß-
nahmen zur Reduktion psychischer Belastung. Eine offene 
Kommunikation über die Ziele und den Ablauf ist von größ-
ter Bedeutung für das Vertrauen der Mitarbeiter in die Ge-
fährdungsbeurteilung psychischer Belastungen und die Sinn-
haftigkeit des gesamten Projektes. Die Einbeziehung des Be-
triebsrates, der dabei ohnehin ein Mitbestimmungsrecht hat 
(§ 87 Absatz 1 Nr. 7 BetrVG), ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für 
den Projekterfolg. Durch eine vollständige Information der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhält das Thema Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastungen einen positiven 
Charakter. Es ist eineindeutig als ein Projekt „FÜR“ die Mitar-
beiterschaft zu positionieren. 
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Studie zur elektronischen Patientenakte im Ausland
Bürger als auch die Leistungserbringer von den Vorteilen einer 
ePA zu überzeugen.

Die ePA kann Effektivität und Effizienz der Versorgung 
steigern und bietet ein breites Anwendungsspektrum, von 
dem Patienten, Ärzte und Krankenkassen gleichermaßen pro-
fitieren. Sie ermöglicht effizientere Arbeitsprozesse, verringert 
die administrative Belastung des medizinischen Personals und 
ermöglicht somit mehr Zeit für die unmittelbare Patientenver-
sorgung. Sie verbessert die Versorgung durch die Nutzung ent-
scheidungsunterstützender Systeme und kann unnötige (Dop-
pel-) Untersuchungen und Folgebehandlungen reduzieren. 
Durch den Zugriff auf ihre persönlichen Gesundheitsdaten 
erhöht sich auch das Empowerment der Patienten.

„Die Einführung einer ePA hierzulande ist überfällig“, 
so Stephan Holzinger, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, 
„wir verlieren nicht nur weiter den Anschluss im internationa-
len Vergleich. Viel entscheidender ist es, dass mit ihr ein we-
sentlicher Hebel zur dringend erforderlichen Verbesserung 
der Effizienz des deutschen Gesundheitswesens nicht genutzt 
wird.“ Die ePA ist ein zentrales Element des von der Stiftung 
Münch verfolgten Reformansatzes der sogenannten Netzwerk-
medizin.

Die Studie wurde im Auftrag der Stiftung Münch vom In-
stitut für Angewandte Versorgungsforschung (inav) unter der 
Leitung von Professor Volker Amelung durchgeführt. 

Weitere Informationen: www.stiftung-muench.org �

Die Stiftung Münch hat den Stand der Einführung einer elek-
tronischen Patientenakte (ePA) in Dänemark, Israel und Öster-
reich untersucht und analysiert, ob von Unternehmen wie 
Apple oder Kaiser Permanente (USA) entwickelte ePA-Anwen-
dungen losgelöst von nationalen Strategien genutzt werden 
können. Die dabei entwickelte European Score Card zeigt 
mit einem Ampelschema, wo die einzelnen Länder bei der Im-
plementierung stehen und ermöglicht damit einen Vergleich 
von 20 europäischen Ländern. Deutschland ist bei der Imple-
mentierung der ePA lediglich auf Platz 10, liegt also im Mittel-
feld. Die Spitzenplätze belegen Dänemark, Schweden und Est-
land.

Die Studie belegt, dass in Ländern mit einer gut etablierten 
ePA eine klare Vorgabe des Gesetzgebers die Basis für die er-
folgreiche Einführung war. Damit Deutschland zu den führen-
den Ländern aufschließen und von den Vorteilen einer ePA 
profitieren kann, ist deshalb eine langfristige, nationale E-
Health-Strategie erforderlich und der politische Wille, die 
Durchführung des Projekts zum Erfolg zu führen. Bei der Um-
setzung müssen dann modulare und pragmatische Ansätze im 
Vordergrund stehen. In den Entwicklungsprozess müssen 
 außerdem Erfahrungen und Fehler aus anderen Ländern ein-
fließen können. Für den Aufbau flächendeckender Strukturen 
sind zudem erhebliche Investitionen erforderlich. Ein weiterer 
wesentlicher Punkt für eine erfolgreiche Umsetzung ist 
schließlich eine Kommunikationsstrategie, um sowohl die 


